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Ausgangslage

Db Bibtbttlok am GubarX>latz (BiG) ist Leitblblloth8k der zentralen und dezentralen
Bundesverwaltung sowie der SctweizerArrn8e. Garnäs$ 8iGV (Art 3 und 4) Ist die BeN:tlaffung und
Berettstsllung von Fachinfarm6ticin nr die Mttarb8Rerxlen der Bundesverwaltung einer ihrer zentralen
Dienstleistungen und geh&t zum Tagesgeschäft. Die BiG bestellt für den eigenen Bestarx:1 wb audI
fürdivar9e Ämter/AmtssteHen mIt Lei9tt#tgsv8reirü3arung periodisch erscheInende PubIIkationen, sog.
PerMËk2 bei Herausgeben1/Verlagen ($rekt oder aber auch über Agenturen. SchweIzer Tag@- und
Wcx;lrazeitungen werden aussctlll8sslic#1 über die jewe liigen Herausgeber (Metlienhäu ser) bezogen.
Grosse Einsparungen durch Rabatte auf Mehrfachabwlnomente und edeicht8rt6ratgang zu
Onlinoaugängen bel Print&Ordin©Produkt8n sirxi die Vorteile.

A GemeInsame eInleitende BestImmungen

1 Vertr©$gegenstand
Der vor%egende Vertrag regelt dIe Rechte und Pflichten der VertragspaRdon betreffend die
Eü>lingung van DIen$1elstrInger! in der Ba schaffung der Tamedia-Produkte. Hierfür zIeht die
Vergabest8li6 die Aliftragnehm8dn als Herausgebarin baI.

2 Vertragsbestandteile
Integrierende Bwtandteil8 des vorliegenden Vertrages sInd in nach stehender Rangfolge:

a)

b)
c)

dIe vorliegende Vertragsurkunde, inkl. altfälliger Nachtläge dazu

dIe Bestellwtgen/Abrufe durch die Badarfs$t6g6

das Ookum8nt Aligem8lae Geschäftsbedingungen des Bundes für
Dienslei$tunasaufträge-, (Ausgabe September 2016, Stand Januar 2021 ), im
Folgenden: AGB-; hBp§:/Mww,besj@ffunq,gdrnlnx,h/bot/de/hQme/aufkaecjp,
bund/agb.html

d) dIe Offart8 der Auftragnehm8rin vorn 29.10.2021

Im Falle von WidBr$pttlü9n zwischen eInzelnen VoRrag3bestanctteilen gUt die vorstehend genannte
Rangfolge. Bei Widersprüchen zwbclren Dokumenten Innerhalb derselben Hierarchlestl#8 gehen
Jüngere Bestimmungen den älteren Bestimmungen vor.
Das Angetx>t der AüRragnehmedn daddi8 anderen Vertrag$tnstantMe nicht nrodifizieren, sondern
dient nur der Konkretisierung Von Punkten, welche in den anderen Vertragsbestandteilen nIcht
hinreictlend geregelt sind.
DIe Vert8gspartel8n tnstä$gan alt der Unterzeichnung des varäieg8ntbn Vertrages, dass sIe im
Besitze der bereIts bestetenden, ot>genannten V6dragsbegaMtelle sInd und dës8 auch in der
gemnntßn Rangfolge ang Renten.
Die Allgemeinen G08ehää$bedIngungen der Auftn8nehmeHn sInd west>edungen.

3 Kaltaktpa80nen /Elnsab voß Mitart>eit8ncbn
DIe eTrWese&ton Mttart>6itend8n und zuständigen Kontaktpersonen (3inde poInt of contact, SPOC)
bei der Auftragnehtnedn;

Nam• IVl @ Uttntntten{bn

VB,tratar_ert#+.w&,.fL'ß•-•tbë•üngULrBybHD•b8alU3 verl 1g
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Kontaktpersonen gelb115 Auftr8@ehmerin

Auf Sett6n der Auftragnehmerin liegt dIe Gesarntverantwortung bei:

Kontaktperson (und deren Stetlvertretung) bei der Bedarfbstelle

WIe / Vol b des MItarbeItenden FunÜion
FachbereichsleiterIn Printmedie5

mißT;->müiäna

B. Erbringung von Dienstleistungen

4 LeIstungen der Auftragnehmetfn
Die Auftr9gnehm8rin erbringt h Kenntnis du Vertrag$wecks die folgencbn Dienstleistungen:

Grundauftrag

Sofortige Lieferungen der ExemFiare gemäss TamediaJahresatnnnerrente: 24 heure$, Basler
Zeitung, Büan, Berner Oberländer, Berner Zeitung, Der Bund, Der Landbote und Tagblatt der Stadt
Winterthur, finanz und Wirtschaft, Le MaHn Dimanche, Schweizer FamIlie, SonntagbZottung, Tage&
Anzeiger, TrIbune de Genëve, Thuner Tagblatt, Zürcher Unterländer nach Erscheinen.

Stand 30.092021 ; 21 Ex. 24 heures IntëgraJ, 9 Ex Basler Zeitung Classic, 1 Ex. Basler ZeItung
Digital, 3 Ex. Bilan Intëgr81, 3 Ex Berner Obedändor Classic, 60 Ex Berner Zeitung Cl3ssk>, 43 Eh
Der Bund ClassIc, 1 Ex Der Bund Digital, 1 Ex. Der Landkx>te und Tagblatt der StaJt Wint8rthur
Classic, 10 Ex Finanz und Wirtschaft Classic, 2 Ex. Le Matin Dimandre Imprimë, 1 Ex. Le Maün
Dlmanche Numëdque, 1 Ex. Schw8ker Familie Classic, 10 Ex. Sonntags-Zeitung CFassic, 5 Ex.
Sonntag&Zeitung DigItal, 36 Ex TageeAnzelger Clnsb, 1 Ex. Tages-AnzeIger DigItal, 4 Ex. Tribune
de Gerßve Intëgral, 4 Ex. Thuner Tagblatt ClassIc, 2 Ex. Zürcher Untedänchr Classic.

Optional8 LßisturIgen

Zu$ätzlicire Ueferungen der im GrundauRrag g8nannten Titel, -falls der Bedarf in der
Bundesverwaltung steIgE cHer in ZukunR neue Ttt81 (Produkte) durch die Auftragnehrnerin als
Herausgeberin auf den Markt gebracht werden bzw. weItere Tamedi&Titel.

Die optionalen Leistungen ruft die B8darfsstelle nach Bedarf aufgrund eigener freier Entscheidung
nach Inhalt und Umhnä ab. Die Auftragnehmertn hat kdnen Anspruch darauf, dass die optionalen
Leistungen teilweIse der ge$amthaR d>gerufen werden. Aus dem altfälllgen VerzIcht auf den Bezug
optionaler Leistungen schuldet die Ve(gabesteRe der AuftragnatvneHn keinerlei
EntschädIgungsleistungen oder Lebtungen ir9endwelctwr Art.

5 Mtwirkungsoblkgenheften der Beürbstelle
Die Bedarbstelle hat die folgenden, abschlius8nden MitwirkungsobliegenIniton:

Db Bodarfsst8lle gIbt der Auftragnehmerin rechtzeitig dIe für die Vertragserftlllung erfonledichen
Vorgaben bdcannt.

Bestellungen mit ntei und Erscheinungsweise (Classic, Digital), &waN Ex. Llefer8dresso,
Rechnun9sadre$$e, Kundennummer und Rabattangatn, sofern der Artikel rabattberectüig ist.

Sind wolt8r8 MitwirkungsobliegRlhatten seitens der Bod3rfss@118 notwendig, werden sIe zu ihrer
6llltigkeR absctIli6Ssend im gegenseitIgen EinverstäKlnis in eInem Nachtrag al dIeser
Vertragsutkunde vereinbart

c. Gemeinsame SchlussbestImmungen

6 Erfüllun9sort
Erfüllungsort für alle administrativen Belange Ist dIe nachstehend genannte Adresse der B<larbstelle:

v+tragLa#_ubdßgullq_voIL&n88ebtungen_rvvtneb$ett8 4 val IS
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Bibliothek am Gubanplatz (BiG)
Papiermühlestrasse 2 l a
3003 Bem

Als weitere Erfill lung sorte gelten sämülcin Zustell8dre ssen der Bund®verwallung Innerhalb d6r
Schweiz für den Versand der Atx>nrlemente.

7 TermIne

Die nachstehend genannten Termine sind verbindlich und ohne weiteres verzugsbegdlndend:

24 hewes: täglich von Montag bis und mit Samstag

Basler Zeitung: täglich von Montag bb und mit Samstag

BHan= lx im Monat (am 23. des Monats)

Bemer Oberländ6c täglich von Montag bb und mIt Samstag

Berner Zeitung: tägIIch von Montag bis und mit Samstag

De{ Bund: täglich von Montag bis und mIt Samstag

Der Land&)te und Tagblatt der Stadt Whterthur: täglich von Montag bis und rät Samstag

Finanz und Whtsctlaft: Mittwoch und Samstag

Le Matin Dimanche: 1x wöchentIIch (am Sonntag)

Schweizer F8milb: lxwëkllentlich (am Donnerstag)

Sonntags'Zeitung: 1x wöchentlich (am Sonntag)

TagesAnzeiger: täglich von Montag bis und mit Samstag

Tribune de Genëve: tägIIch von Montag bis und mit Samstag

ThunerTagMtt tägIIch von Montag bIs und mit Sarnstag

Zürcher Unterländer: täglich von Montag bis und mIt Samstag

8 Vergütung

Die Auftragnehmedn erbringt die Leistungen gemä$9 Offerte (Bruttopreise abzügIIch veteinbaRer
Rabatt) mit max. Begnnzung der Vergütung (Kostendach):
Vergütung für die Lqi$tunqqn fm <#fundauF\lag;

Pr8is8 aktuaIIsIert für 2022:

'IJahre8abannemente

24 heures (print)

Basler Zeituru (print)

Basler ZeItung (digital)

mrtänder (print)

Berner Zeitung BZ (print)

alan (print)

Der Bund (print)

Der Bund (digItal)

Der Landbote und Tagblatt der Stadt Wintedhur (print)

FWj$tÖ7tlchaft{pdr$j
[;anm-e {päii
tZ–M-;in Dimanche aM

Listenpreis
CHF 561.OO

@RHg3B1183
CHF 312.00
CHF 539.00

539.00
CHF M
CHF 579,00
CHF 384.03
CHF 47\@

120.00

vertr8&Zur_at#lngunq_vom_dengtleb&ungenjwbo et>SeIte 5 verl 15
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Familb (prtlt)
Sonntags-Zeitung (print)
Sonntags.Zeitung (digital)

(pdflt)hg
agebAnze19er (dIgital)

Tl
TrIbune de Genëv8 (print)
1

CHF 239.00

589.00

312.00
539.00

561.00
479.00

Maxlmales Kostendach für den Grundauftrag:
CHF 321B5125 exkl. MwSt. (CHF 33CY000 Inkl. 2,5% MwSt.}

Vergütung für apüonale LeIstungen:
CHF wecH.– exkl. MwSt (CHF 51250 Inkl. MwSt.)

Gesamtko$tendach [Gnrndauftng und OptIon]:

CHF 371'95125 exkl. MWSt (CHF 381'250 Inkl. MwSt)
Für die MWST hat dIe AuRragrnhmedn den alm Zeitpunkt der Leistung$ert>dngung mass9eblictro
Satz anaMferxien und auszuweisen.

Db AuftragnehmeHn erstellt für Abonn8ment6 eIne d8taiHlert9 Jahresrochrwng. Zahlungen werden
unter der Vorausselzung der Genehmigung der R6clrnung durch dIe Bedarßstelle geleistet. Die
G8nehrnigung der B8darfsst8llo hat datnl Inn8rt 60 Tagen seIt ErttaR der Rechnung zu erfolgen,
sofern die Bedarfsst8lle kaln8 Vort>ehalb gegen die Rechnung anbßrgt. Alfältlge Vorbehalte SInd der
AiIftragnehmedn ebenfalls Inn@t GO Artnitstagan seit ErtIalt des Rappotts 8ctrrlftIich mitzuteilen.

9 Anpas$ungenandleTeuerung

Die VertragsparteIen können dIe Anpassung der festgesetzten PreIse an die Teuerung beantragen,
sofern sich der Landeslndex der KoIUumentenprelse seit der letzten Anpassulg um mlrxlest6ns 1 %
verändert hat der die Mat8dab und/oder Lohnkosten nachweIsbar um mindestens 1 % steigen oder
faHon

T®lerungsanträge werden h&:hstens Im VerhältnIs zum Ldlnkostenanteit ausgeglichen. Der
Lohnka8tanantell beträgt1 ]. BasIs Ist der Landeslrldex dar Kor6um8nt8npreiso, Stand Dezember
2015, 97.3 Punkte (BasisMemlnr 2010 = IQO Punkte).

Die Vertragsparteien beantragen eine altßHige Anpassung der Pr8ise an dIe Teuerung schrtftlietl. Dbs
kam grurtdsätzlich h(k:luters einmal jährlich gesctnhon, erstmals per 01.01.2023 und muss 2
Monate Im Voraus tnantragtwerden.

SämtIIche Pnrsämhrungon, auch Arynssung8n an die Teuerung, bedürfen zu Ihrem
a8tandekomßten chr sctytftlic31ten Vereint>art#19

10 Rechnun®t9llung /zalunglibedingungen und +>lan
Die Auftragrnt\rn8Hn fakturfeR der Vugabestelle Ihre LeIstungen mittels e+ektr!>ni seIler Rechnung (E.
Rechnung).
InformatIonen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sInd auf folgend8r WebseIte vuftigbar:
http:/hvww.brechnunq.8dmin.GtHndex.php

Db AuftragnehmeHn stellt eInmal Im Jahr für das daraum)Igonde Jahr (Erxle Nav8mb8r) pro Ttte+ eine
Rachntxu Rlr sämtliche laufenden Abonnerr\ente, SIe legt den 8Rechnungen eine Auflistung der
Abonnoment8 IIn PDF-Forrrnt bel. Di8 Rechnungen werden jeweHs an eggerlde E'Mail A1188se

v8r8ragJßh#Jr1#+n8t#lg_ug#LüenßlleIB&ußeenjeverodi$•IBB von 15
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versendet Die VerBabestell8 leIstet die Zahlung, nach Oberpn]RIng
im Bibliottnkssyst8m. DIe Rechnungen müssen folgende

AItgat>en aufWeIsen:

Auflistung der Abom©meM8 nach Außrag$nunmer und EmpHngor (Llef6ra€#8838)
Titel und Er$ctnlnungsweise (Classic, dIgItal)
Laufzeit der Atxnnemente (1.1.41.1220xx)
Anzahl der Abonnementa
Rabatt
PreIs

R6kapltulation: Total ailerAN3nrta#Iente, Total alter Gutscllrtften, Total aller Unterbrechungenp
Total eHer Rei&eßactrsendung8n und weItere

Kundennummer

Die Aafbagn8hnnän stellt nach Genehmigung sämtlicher Rappcxte/des Schlussrapports/des
Schltnsbedchts Rechnung.

Db &Rechnung enthält Rggende ArBat>on:
BestellnurrRner ek:. eingeben

Die RechnungFansühR lautet:

Bitibth8k am Gutsanplatz
Fachbereich Printmedien
P8plermüh16 strasse 21a
3003 Bern

11 Sazlalverskherunger1
Die aufgrumi des vorIIegenden Vertrages zu ort>Nn9end6n Tätigkeiten / Leistungen gelten
sozIalvonicharungsrechtIM als selbständIge ErwerbstätigkeIt. Die Auftr8gn6hmorin ist somit selbst
besorgt, dIe Beiträg8 für sich und Ihre Mitärb&itenden mit ihrer AHV-Ausg18ichskasse abzurechnen.
Die V8rgabestelle schuldet der Auftragnehmedn urKI deren MItarbeitenden somit keIne
Sazialvenicheruw$beIträge (AHV, IV, CO, ALV, usw.) oder anderweitige Entsdlädigungsleistunger1,
wIe namentlich bei Ferbn, Krankhei\ Unfall, Invalidität oder Tod.

Sollte die AHV.Ausgleictwkasse dbsen Vertrag 8ntgegen den Erwartungen h einem späteren
ZeItpunkt ds unselt>ständige ErwerbstätIgkeit qLnltfizieren und SozIalversicherungsbeIträge bei der
Vergab8stoll8 elnfCXElem, verpflichtet sIch die Auftragnehrnerin dIese der Vergabe steBe nachträglich
gegen R9cllnungsst6llung Innert 30 Tagen zu ersetzen.

32 Konventlonalstrabn

Vertetzt die Auftr8gnohmedn ArbeItsschutzbestimmurwn, ArtnItsb8dingurlgen und Lahngl8ichh9it
von Frau und Mann (ZIff. 6 AGB), TermIne (ZIff. 8 AGB) cxler Gohalmha}tungsp8idlten (ZIff. 12 AGB),
schuldet sIe eIne Konv9nüonalstrafe gemäss d8r 8ntsprechenden Ziff. der AGB.

13 8escxrcbre VereInbarungen
keirn

13,1 S8lbstdeklaratlon

DIe Auftmgnetlmedn bntäügt mittels Selbstdeklaratkvwformular der Beschaffungskonferenz des
Bundes (BKB) die Elnlnttung der anwBUlbaren Art>altssdx#7tlesUmmungen und Artnit8bedlngungen
und <br GleIchbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf Lohnglelctflott (Art 12 BÖB, SR
172.056.1; Art. 4 VÖB, SR 172.056.11 ).

132 IntegrItät3klausel

Die Vertrag$padeien v8rTHidlten sich, inI Anwendung$berebt1 dl©9s VertragsveIträttnisses alle
orbrtlerlchen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreIfen, so dass insbesorxiere keine

u8rtrg8_a#_#br+teunt_vga_a•nßtl•btxgU•rLnvtBr•trBette 7 voll 15
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Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenomrnen werden. Bei Missachtung der
Integritätsklaus81 hat die Auftragnehmerin der Vergabestelle eine Konventionalstrafe zu bezahlen.
Dies-6 beträge der Veüags-summe, mindeste& abea 3verstoss.
Die Auftragnehmedn nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen dIe Integrttätsktausel in der Regel
zu einer Auflösung des Vertrages aus wichtigen Gründen durch die Vërgabestelle führt.

13.3 Offenlegungspfllcht
Die Auftragnehmerin hat zur Kenntnis genomrnen, dass die Vergabest8ll8 auf Gesuch hin Dritten
Zugang zu diaem Vertrag und allfäligen Nachträgen oder Anhängen zu gewähron hat, wenn die
Vorgaben des Öffentlichkeitsgesetze$–(BGÖ) erfüllt sind. Die Vergabestelie konsultiert in d8r Regel die
AufragnehmeHn, wenn es die Gewährung des Zugangs in Betracht zieht und dt:It Ihr Gelegenheit zur
Stellungnahrne innert zehn Tagen. Die Vergabestelle informiert die Auftr89nehmeHn ütnr Ihren
Entscheid zum Zugangsgesuch (Artikal 11 ËGÖ). Wenn die Vergab8stelle gegen den Willen der
Auftragnehm8rfn Dritten den Zugang zum Vertrag ganz oder teilweIse zu gewähren hat, kann die
Auftragnehmerln innert 20 Tagen nach Empfang des Entscheid$ der Vergabestelle dem
Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten schriftlich einen SChlictltungsarItrag
stellen (Artikel 13 BGÖ).

13..4 Eskalationsverfahren

Im Falle von Uneinigkeiten erfolgt die Bereinigung gemäss dem nachstehenden Eskalatbnsverhhren.
Eskalationsstufen auf Seiten der Vergabestelle:

E$kalationsstufe
1

2
3

5

Beteili
-6äÜerl

e
®1T<
e
itm=kleU-Vdi.m

E§kalationsstufen seitens Verg8bestelle
cen VBS

Eskalation$ Stufen auf Seiten der Auftragnohmerin:

Beteili
ma eiFenl
@ii@@
tai;HI -L-egëFnarkt

erin

Das Eskalation5verfahren hat keinen Einfluss auf die geltende Untorschriftenregelung. Sobald eine
Einigung erzielt werden konnte, ist für allfällige Vertragsanpassungen oder rechtsvorbindliche
VerlragsausIegurlgen Inngd nützlictler Frist dIe Zustimmung der jeweils zeichnungsberechtigten
Personen einzuholen.

Sdlt8 binnen 30 Tage innerhalb einer Stufe keine Einigung erzielt werden können, so ist jede Partei
ber8chügt, die Meinun9sdtfferenz der nächsthöheren Ebene - bzw. nach dem ErTeichen der höchsten
Ebene, dem zuständigen Gericht - schriftlich zu unterbniten. Dabei sind mindestens zu nennen: Inhalt
der Meinungsverschiedenheit, Ursache aus Sicht der betreffenden Partei, Auswirkungen auf das
Preib und LeIstungsverhältnis, LösungsvoncIHag bzw. -ansätze.

Die Parteien wenden dieses Instrument nach Treu und Glauben mIt dem gemeinsamen Ziel der
einvemehmli<Sen Bereinigung von Meinungsdifferenzen an. Jede Partei trägt dabei ihren eigenen
Aufwand.

Das Eskalationsverfahren muss nicht durchlaufen werden, sofern es ofhnsictrüich sinnlos bzw.
zweckla ist (nam8ntlich Konkunfall der Auftragn8hmerin, Venrauen$vertlättnis zwischen den
Parteien Uef erschüttert etc.).
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14 Keine einfache Gesellschaft
DIe ParteIen bIlden in kdrtam Fall eine einfache Gesellschaft im Sinne von AR. 530 ff. des
Scttweiz8dschen Obligatlonennchtos (SR 220).

15 Anwerxlbares Recht/Gerichtsstand
Auf Streitigkeiten aus diesem VertragsVertlältrIIS ist ausschIIessIIch 8chweizeäsches Recht anwendbar
unter Ausschluss des Kollisionsrechts.

AL6schllesslicher Gerichtsstand ist Bern. Schweiz.

16 Inkrafttreten /Vertragsdauer /Vertragsänderungen
Der vorlie9erHe Vertrag tritt per 01.01.2022 h Kraft
Er dauert bis; 31.12.2026

Änderungen und Ergänzungen des Vedrag8s sowie dessen Aufhebung bedürfw1 der Schriftform . Dies
gilt auch für die Aufho!>ung dieses Schriftlichkeit8vorbehaltes.

17 Küntlgung des VertragsveItlältnisses
Die Vertragsp8nelen können das vodbgende Vertragsverhältnis jederzeIt mIttels schriftlicher
Kündigung kündigen.
Die Kündigungsfrist beträgt 90 Tage. Bei schwerwiegender Vertragsvedetzung einer ParteI kann die
andere Vertragspartei das VeRmgsveüältnis fristlos kündIgen. Schad8ngrsatzan$prütIe bleiben
vort>ehaftul. Auf Verlangen der Vergabe stelle stellt die Auftragnehmarin ihn Leistungen umgehend
eIn

Kündigung der Abonnem8nto

Die Abonn8mente bei Tamedia werden auf Ende LaufzeIt gekündigt (Dezember). Die BiG ertlält im
Herbst automatIsch eIne At>onnomentsllste von Tamedla algesdlickt und muss festlegen, welche
Alnnnernent8 für das kunmende Kalenderjahr gewünscht sInd.
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18 Aushrtigung/UrrtBn8lClrnung
Die wirti8gerHe Velüügsurkund8 wIld zweifach ausgefertigt. Jede VertragsparteI erhält eIn
unterzek>brIefes Ex8ßy>lar.

Für db Beschaffung9 stelle

Bundesamt für Bauten und Logistik
Bern, den

/ WarengNppoNdFter WGPub

Untersctvift Untenctvtft

Für dIe Bedarf$8t8lle

G$VDS
Bern, cbn

= G8nualsekrBtar WS Chef BIG

Unt9rschßfü UnteßchrtR:

Für die Auftragnehmedn

Tamedia PublikatIonen DeutsdIsctIweiz AG

Leiterin Lasemarkt
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